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Ausgabe  2/2024  vom  21.  März  2024

A.  Geschäftsbericht

IX. Anwaltsgericht
Das Anwaltsgericht  war am 31.  Dezember 2023 wie folgt  besetzt:

Geschäftsleitender Vorsitzender:  Rechtsanwalt  Jes Meyer-Lohkamp

Kammer I Kammer II Kammer III

RA Dr. Christoph Horbach (Vors.)     
RA Axel Löhde                                     
RA Dr. Ralf Ritter                                 
RAin Mareike Biesold-Teute                 
RA Dr. Philipp von der Meden      

RAin Doris Dierbach (Vors.)
RA Steffen David Sauter
RA Hartmuth Sager
RAin Annika Hirsch
RAin Nicola Toillié 

RA Jes Meyer-Lohkamp (Vors.)
RA Axel Neelmeier
RA Jens Cyrkel-Lichtenfeld
RA Dr. Hinrich Jenckel
RAin Dr. Katja Paps

Das Anwaltsgericht verzeichnete im Geschäftsjahr 2023   7 Neuzugänge
      davon 1 Rügesache  
      davon 6 EV-Sachen  
Aus 2022 wurden übernommen 24 Verfahren
Von den insgesamt in 2023 anhängigen   31 Verfahren
  
wurden in I. Instanz     27 Verfahren
erledigt, so dass in das Jahr 2024   4 Verfahren
übernommen wurden.  
  
Das Anwaltsgericht hat im Geschäftsjahr 2023 13 Urteile
und 13 Beschlüsse
 26 Entscheidungen
erlassen.  

              
a)  Von den Urteilen lauten

1 auf  Verweis
1 auf  Verweis und 1.000 € Geldbuße;
1 auf  Verweis und 3.000 € Geldbuße;
1 auf  Verweis und 25.000 € Geldbuße (4 Verfahren verbunden);
2 auf  500 € Geldbuße;
1 auf  1000 € Geldbuße (2 Verfahren verbunden)
1 auf  1.500 € Geldbuße
1 auf  Einstellung § 139 BRAO.

b) Von den Beschlüssen lauten
2 auf  Aufhebung der Rüge;
1 auf  Zustimmung zur Einstellung;
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1 auf  Zustimmung zur Einstellung gegen Geldauflage in Höhe von 800 €,
1 auf  Zustimmung zur Einstellung gegen Geldauflage in Höhe von 1.200 €,
1 auf  Zustimmung zur Einstellung gegen Geldauflage in Höhe von 2.000 €,  
1 auf  Antrag unzulässig verworfen;
6 sonstige Beschlüsse

c) Sonstige Entscheidung
1

9 Berufungen in 2023.

Über 4 Sachen konnte noch nicht entschieden werden.


